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OBERVERWALTUNGSGERICHT 
RHEINLAND-PFALZ 

URTEIL 
IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des 

- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte: 

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Präsidenten des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, 

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

w e g e n Asylrechts (Somalia) 

hat der 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21 . Februar 2014, an der 
teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht: 
Richterin am Oberverwaltungsgericht 
Richter am Oberverwaltungsgericht 
ehrenamtlicher Richter 
ehrenamtlicher Richter 

für Recht erkannt: 
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Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen einen Bescheid der Beklagten, mit dem die Unzu

lässigkeit eines von ihm in Deutschland gestellten Asylantrags festgestellt und die 

Abschiebung nach Italien angeordnet wird. Er begehrt die Ausübung des 

Selbsteintrittsrechts und die sachliche Prüfung des Asylantrags in Deutschland. 

Der Kläger stellte am 2. August 2012 bei der Außenstelle des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge in Trier (Bundesamt) einen Asylantrag, nachdem er am 

17. Juli 2012 als Asylbewerber erfasst worden war. Bei der Antragstellung gab er 

an, am 1988 in Mogadischu geboren zu sein und die somalische 

Staatsangehörigkeit zu besitzen. Er sei Mitglied der Volksgruppe der Hawadle und 

sunnitischer Religionszugehörigkeit. 

Bei der persönlichen Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

am 29. August 2012 trug der Kläger vor, zwei Jahre lang als Schneider ausge

bildet worden zu sein und diesen Beruf ein Jahr lang selbständig ausgeübt zu 

haben. Seine Schneiderei habe in der Nähe einer Fabrikruine gelegen, auf deren 

Gelände äthiopische Soldaten campiert hätten. Immer wieder seien diese von Mit

gliedern der Al Shabaab attackiert worden. Auch die äthiopischen Soldaten hätten 

angegriffen. Die Al Shabaab sei zu ihm gekommen und habe gesagt, sie brauche 

Hilfe. Er habe nicht kämpfen wollen und sei im August 2008 geflohen. Hierzu habe 

er Mogadischu mit einem Kraftfahrzeug verlassen und sei über Addis Abeba und 

Khartum nach Tripolis gelangt, wo er am 18. November 2008 angekommen sei. 

Von dort aus sei er mit einem Boot nach Sizilien gefahren und am 25. Mai 2009 

gelandet. Auf seinen Asylantrag hin habe er in Italien den Status eines subsidiär 
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Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Trier 
vom 22. Mai 2013 wird zurückgewiesen. 

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Schutzberechtigten erhalten. Danach habe er das Flüchtlingslager verlassen 

müssen und sei nach Florenz gegangen. Dort habe ihm die Caritas einmal am Tag 

etwas zu essen gegeben. Einen Monat lang habe er in einem verlassenen Haus 

ohne Wasser und Strom gelebt. Dann sei er insgesamt zwei Mal in die 

Niederlande gefahren und habe versucht, dort Asyl zu bekommen. Er sei aber 

jedesmal nach Italien zurückgeflogen worden. Die Polizisten am Flughafen Rom 

hätten ihm gesagt, er solle zum Bahnhof gehen. Dort seien viele Somalis 

gewesen, die ihn zur somalischen Botschaft in Rom gebracht hätten. Die 

Botschaft sei aufgegeben und von Flüchtlingen zum Übernachten genutzt worden. 

Es sei furchtbar dreckig gewesen und man habe krank werden können. Es habe 

Wasser, aber keinen Strom gegeben. Schließlich habe er sich auf den Weg nach 

Deutschland gemacht, wo er am 14. Juli 2012 angekommen sei. 

Er sei krank. Er leide an einer schiefen Wirbelsäule und könne manchmal nicht 

gehen, außerdem habe er einen Vitamin-D-Mangel und eine Magenerkrankung. In 

Italien habe man ihm im Krankenhaus nur eine Schmerzspritze gegeben, weil er 

keinen Gesundheitsausweis habe vorzeigen können. 

Die niederländischen Behörden wiesen ein Übernahmersuchen der Beklagten 

zurück und teilten mit, dass sie den Kläger ihrerseits am 23. Dezember 2010 und 

10. Oktober 2011 nach Italien überstellt hätten. 

Auf entsprechenden Antrag vom 17. Dezember 2012 akzeptierten die italienischen 

Behörden mit Schreiben vom 20. Dezember 2012 unter Bezugnahme auf Art. 16 

Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 

- Dublin-II-VO - ihre Zuständigkeit, wobei der Kläger dort mit syrischer Staatsange

hörigkeit und dem Geburtsdatum 1. Januar 1988 geführt wurde, und stimmten 

einer Überstellung bis zum 20. Juni 2013 zu. 

Vom 14. bis 24. Oktober 2012 befand sich der Kläger in stationärer Behandlung 

wegen Schmerzen im Hüftbereich. Entzündliche sowie autoimmune Erkrankungen 

konnten laborchemisch ausgeschlossen werden. In einer Magnetresonanztomo¬ 

graphie zeigten sich arthropische Veränderungen des Hüftgelenks. Es wurden 

eine ausgewogene eiweißreiche Ernährung und ambulante Krankengymnastik¬ 

Maßnahmen beziehungsweise Reha-Sport sowie eine ambulante psychiatrische 
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Betreuung empfohlen. Am 6. und 7. Januar 2013 befand sich der Kläger wegen 

epigastrischer Schmerzen unklarer Genese erneut in stationärer 

Krankenhausbehandlung. Nachdem die Laborbefunde sowie eine Gastroskopie 

keine Auffälligkeiten aufwiesen und der Patient sich subjektiv beschwerdege¬ 

bessert zeigte, wurde er ohne weitere Medikation entlassen. In privatärztlichen 

Attesten einer allgemeinmedizinischen Praxis vom 7. Februar 2013 und 

29. Januar 2014 werden als Diagnosen Oberbauschschmerzen bei rezidivierender 

Gastritits, Lws-Syndrom, Coxalgie, Vitamin-D-Mangel und Mangelernährung bei 

Appetitlosigkeit aufgezählt. Der Patient sei auf regelmäßige medizinische Be¬ 

handlung und Medikamente angewiesen. Eine Abschiebung nach Italien wäre mit 

einem hohen Risiko der Verschlechterung des Gesundheitszustandes verbunden. 

Mit Bescheid vom 13. Februar 2013 erklärte die Beklagte den Asylantrag des 

Klägers gemäß § 27a AsylVfG für unzulässig. Italien sei für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständig und habe seine Zuständigkeit auch anerkannt. 

Außergewöhnliche humanitäre Gründe, die die Beklagte veranlassen könnten, von 

ihrem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen, seien nicht ersichtlich. 

Insbesondere hinderten die vorgelegten Atteste eine Überstellung des Klägers 

nach Italien nicht, denn in Italien habe der Kläger wie jeder italienischer 

Staatsbürger Zugang zum dortigen Gesundheitssystem. 

Am 19. Februar 2013 hat der Kläger Klage erhoben. Die Zuständigkeit zur Durch¬ 

führung des Asylverfahrens sei auf die Beklagte übergegangen, da der Über¬ 

nahmeantrag an Italien erst nach Ablauf der Frist des Art. 17 Abs. 1 Dublin-II-VO 

gestellt worden sei. Im Übrigen dürfe der Kläger aus gesundheitlichen Gründen 

nicht nach Italien überstellt werden, weil er sich in ständiger ärztlicher Behandlung 

befinde. Schließlich sei die Beklagte zur Prüfung des Antrags verpflichtet, weil in 

Italien systemische Mängel im Asylverfahren herrschten. Die Mindeststandards in 

Bezug auf Unterbringung, soziale und medizinische Versorgung würden erheblich 

unterschritten. Das gelte insbesondere für Sizilien, wohin der Kläger abgeschoben 

werden sollte. Ihm drohte daher nach seiner Rückführung eine unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung ohne Perspektive auf Arbeit oder Obdach. 
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Der Kläger hat beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 13. Februar 2013 zu 

verpflichten, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Verordnung 

(EG) 343/2003 Gebrauch zu machen, 

hilfsweise, 

die Beklagte zu verpflichten, über die Ausübung des vorgenannten Selbst¬ 

eintrittsrechts erneut zu entscheiden. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie weist darauf hin, dass Personen mit Schutzstatus hinsichtlich der Unter¬ 

bringung und der medizinischen Versorgung die gleichen Rechte genössen wie 

italienische Staatsangehörige. Damit seien Unterkunft und Wohnung in eigener 

Verantwortung zu besorgen. Die entsprechenden Kosten seien selbst zu tragen. 

Nach Meldung bei dem „Servizio Sanitario Nazionale" erhielten Personen mit 

Schutzstatus eine „Tessera Sanitaria", mit deren Hilfe Zugang zu allen ärztlichen 

Leistungen erfolge. Die Kosten der Behandlungen würden vom italienischen Staat 

getragen. Nach Auskunft der deutschen Liaisonbeamtin des Bundesamtes in Rom 

sei die Gewährung dieser medizinischen Versorgung unabhängig von einem 

festen Wohnsitz. Alle Personen, die in Italien einen Schutzstatus erhielten, hätten 

das Recht zu arbeiten (guida practica per i titolari di protezione internazionale). 

Nach Auskunft der Liaisionbeamtin sei die Arbeitserlaubnis eigentlich an eine 

„residenza", also einen festen Wohnsitz geknüpft. Viele Vereinigungen böten den 

betroffenen Personen aber ihre Adresse als Briefkastenadresse an. Schließlich 

habe der Kläger auch keine Krankheit substantiiert, die ihn reiseunfähig machen 

beziehungsweise besondere Lebens- oder Gesundheitsgefahren begründen 

würde. 

Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit Urteil vom 22. Mai 2013 abgewiesen. 

Die Zuständigkeit Italiens zur Prüfung des Asylantrags ergebe sich aus Art. 16 

Abs. 2 Dublin-II-Verordnung, da Italien dem Kläger einen Aufenthaltstitel ausge-
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stellt habe. Die Fristvorschriften des Art. 17 Abs. 1 Dublin-II-VO begründeten keine 

subjektiven Rechte, so dass es auf deren Versäumung nicht ankomme. Zur Aus¬ 

übung des Selbsteintrittsrechts sei die Beklagte nicht verpflichtet. Es sei nach 

Auswertung der vorliegenden Auskünfte, Gutachten sowie Berichte und unter Be¬ 

rücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung weder zu befürchten, dass dem 

Kläger keine hinreichende soziale beziehungsweise medizinische Versorgung zu¬ 

gute käme, noch herrschten systemische Mängel im italienischen Asylverfahren, 

die befürchten ließen, dass dem Kläger in Italien eine menschenunwürdige Be¬ 

handlung drohte. 

Auf entsprechenden Antrag ließ der Senat die Berufung zu und untersagte der 

Beklagten mit Beschluss vom 19. Juni 2013, bis zum rechtskräftigen Abschluss 

des Berufungsverfahrens aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzuführen. 

Der Kläger wiederholt und vertieft zur Begründung der Berufung seinen Vortrag 

aus dem Klageverfahren. Als Schutzberechtigtem stünde ihm weder Anspruch auf 

Unterkunft, noch auf staatliche Sozialleistungen zu. Er habe auch keinen 

Anspruch auf Integrationsmaßnahmen und könne allenfalls in ländlichen Gebieten 

zeitlich befristet und schlecht bezahlt als Erntehelfer arbeiten. Außerhalb von Rom 

habe er keine Möglichkeit, sich eine virtuelle Adresse geben zu lassen, so dass er 

vermutlich auch keinen Zugang zum Gesundheitssystem habe. In Not geratene 

italienische Staatsangehörige könnten in der Regel auf Hilfe durch die (Groß-) 

Familie hoffen. Diese Möglichkeit hätten Flüchtlinge nicht. 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 13. Februar 2013 zu 

verpflichten, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Verordnung 

(EG) 343/2003 Gebrauch zu machen, 

hilfsweise, 

die Beklagte zu verpflichten, über die Ausübung des vorgenannten Selbst¬ 

eintrittsrechts erneut zu entscheiden. 
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Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Sie macht sich im Wesentlichen eine Stellungnahme des Bundesministeriums des 

Innern im vorliegenden Verfahren zu Eigen. Danach liegen außergewöhnliche 

humanitäre Gründe, die die Beklagte veranlassen könnten, von ihrem 

Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen, nicht vor. Italien erfülle seine 

Verpflichtung nach den Artikeln 20 bis 24 Genfer Flüchtlingskonvention, 

Flüchtlinge im Sozial- und Arbeitsrecht ebenso zu behandeln wie eigene 

Staatsangehörige. Eine Besserstellung von Asylbewerbern sei danach nicht 

vorgesehen. Aus dem Umstand, dass Italien kein ähnliches soziales Netz biete 

wie Deutschland und andere Mitgliedstaaten, könne nicht geschlossen werden, 

dass es sich von seiner Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention und 

der Europäischen Menschenrechtskonvention gelöst habe. Die von dem Kläger 

zitierten Gutachten ergäben keine neuen Erkenntnisse, insbesondere kein 

belastbares Zahlenmaterial darüber, welcher Anteil der Schutzberechtigten für wie 

lange tatsächlich der Obdachlosigkeit anheimgefallen sei. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Ver¬ 

waltungsakte, die Schriftsätze der Beteiligten sowie die Niederschrift der münd¬ 

lichen Verhandlung Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. Er hat keinen Anspruch auf 

Durchführung des Asylverfahrens in der Bundesrepublik Deutschland. Die Be¬ 

klagte ist weder nach den allgemeinen Regeln zuständig (I), noch besteht ein An¬ 

spruch auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts (II). Daher ist auch die Ab¬ 

schiebungsanordnung nach Italien rechtlich nicht zu beanstanden (III). 

I. Die Frage, welcher Staat für das Asylverfahren des Klägers zuständig ist, be¬ 

stimmt sich vorliegend nach den Regeln der Dublin-II-Verordnung (1). Danach ist 
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Italien der zuständige Mitgliedstaat (2). Die Zuständigkeit ist nachträglich weder 

nach der Vorschrift des Art. 17 Abs. 1 Dublin-II-VO (3), noch nach der Vorschrift 

des Art. 20 Abs. 2 Dublin-II-VO (4) auf die Beklagte übergegangen. 

1. Im vorliegenden Fall kommt unbeschadet der Vorschrift des § 77 Abs. 1 Satz 1 

AsylVfG noch die Dublin-II-Verordnung und nicht die mittlerweile in Kraft getretene 

Nachfolgeverordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 (Dublin-III-VO) zur Anwendung. Gemäß der Übergangs¬ 

vorschrift des Art. 49 Dublin-III-VO gilt diese nämlich erst für Anträge auf Inter¬ 

nationalen Schutz sowie Anträge der Mitgliedstaaten auf Aufnahme oder Wieder¬ 

aufnahme, die nach dem 1. Januar 2014 gestellt wurden. Vorliegend hat der 

Kläger seinen Asylantrag bei der Beklagten bereits im Jahr 2012 gestellt. Auch der 

Antrag auf Wiederaufnahme des Klägers wurde noch im Jahr 2012 gestellt und 

von Italien mit Schreiben vom 20. Dezember 2012 akzeptiert. 

2. Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass Italien nach der 

Vorschrift des Art. 16 Abs. 2 Dublin-II-VO zur Durchführung des Asylverfahrens 

zuständig ist. Danach fallen dem Mitgliedstaat die Pflichten zur Wiederaufnahme 

und abschließenden Prüfung eines Asylverfahrens zu, sofern er einem Antrag¬ 

steller einen Aufenthaltstitel erteilt. Italien hat dem Kläger in Folge der 

Anerkennung als subsidiär Schutzberechtigter einen Aufenthaltstitel erteilt und 

diesen im Jahr 2012 nochmals verlängert. 

3. Die Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens ist auch nicht nach 

Art. 17 Abs. 1 Dublin-II-VO auf die Beklagte übergegangen. Nach dieser Vorschrift 

sind Aufnahmegesuche an andere Mitgliedstaaten spätestens innerhalb von drei 

Monaten nach Einreichung des Asylantrags zu stellen. Wird das Gesuch nicht 

innerhalb dieser Frist unterbreitet, so ist der Mitgliedstaat, in dem der Asylantrag 

gestellt wurde, für die Prüfung zuständig. 

Zum einen vermittelt diese Vorschrift dem Asylbewerber aber keine subjektiven 

Rechte, sondern dient als innerstaatliche Organisationsvorschrift in erster Linie der 

klaren und praktikablen Bestimmung der Zuständigkeit innerhalb der Mitglied¬ 

staaten (vgl. hierzu die Erwägungsgründe 3 und 16 der Verordnung). Im Vorder¬ 

grund steht daher das Interesse, die Zuständigkeit zeitnah festzustellen und den 
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Asylantrag durch einzig den zuständigen Mitgliedstaat prüfen zu lassen, nicht 

aber, die Prüfung einem ganz bestimmten Mitgliedstaat zuzusprechen, in dem der 

Antragsteller einen (weiteren) Asylantrag gestellt hat. 

Zum anderen ist die Vorschrift auf den vorliegenden Fall schon nicht anwendbar. 

Die Beklagte hat kein Aufnahmegesuch nach Art. 17, sondern ein Wiederauf

nahmegesuch nach den Art. 16. Abs. 2, Abs. 1 lit. c), 20 Abs. 1 Dublin-II-VO ge¬ 

stellt. Für Wiederaufnahmegesuche sieht die Dublin-II-VO aber keine Frist vor. 

4. Schließlich ist die Zuständigkeit zur Durchführung des Asylverfahrens auch 

nicht deshalb nach Art. 20 Abs. 2 Dublin-II-VO auf die Beklagte übergegangen, 

weil die Überstellung nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten erfolgt ist. 

Diese Frist beginnt gemäß Art. 20 Abs. 1 lit. d) nämlich erst nach rechtskräftigem 

Abschluss eines Rechtsbehelfsverfahrens zu laufen, sofern diesem aufschiebende 

Wirkung zukommt (vgl. EuGH, Urteil vom 29.01.2009 - C 19/08 - , Juris-Rn. 44 ff.; 

OVG Niedersachen, Urteil vom 04.07.2012 - 2 LB 163/10 - Juris-Rn. 36 

m.w.Nw.). Vorliegend hatte der Senat noch vor Ablauf der Frist der Beklagten 

untersagt, den Kläger nach Italien abzuschieben. 

II. Es besteht auch kein Anspruch des Klägers auf Ausübung des Selbstein¬ 

trittsrechts nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die mittlerweile ihren 

Niederschlag in Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO gefunden hat, kann ein Mitgliedstaat 

unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet sein, von der Rückführung in den 

an sich zuständigen Mitgliedstaat abzusehen. Das ihm insofern eingeräumte 

Ermessen ist nämlich Teil des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedsstaats und stellt ein Element des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems dar. Bei der Ermessensausübung führt der Mitgliedstaat daher 

Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union aus. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem stützt sich 

auf die uneingeschränkte und umfassende Anwendung der Europäischen 

Grundrechtscharta, aber auch der Genfer Flüchtlingskonvention (vgl. Art. 18 der 

Charta und Art. 78 AEUV). Die Mitgliedstaaten haben bei der Ausübung ihres 
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Ermessens diese Grundsätze daher zu beachten (EuGH, Urteil vom 21.12.2011 -

C-411/10 u. C-493/10, N.S. u.a. - Slg. 2011-0000, Rn. 68 ff.). 

Dabei kann jeder Mitgliedstaat grundsätzlich davon ausgehen, dass alle an dem 

Gemeinsamen Europäischen Asylsystem beteiligten Staaten die Grundrechte 

einschließlich der Rechte, die ihre Grundlage in der Genfer Flüchtlingskonvention 

und dem Protokoll von 1967 sowie in der EMRK finden, beachten und dass die 

Mitgliedstaaten einander insoweit Vertrauen entgegenbringen dürfen 

(sogenanntes Prinzip gegenseitigen Vertrauens beziehungsweise normativer 

Vergewisserung, vgl. grundlegend BVerfG, Urteil vom 15.05.1996, 2 BvR 1938/93, 

Juris-Rn. 179 ff.). Es gilt daher die Vermutung, dass die Behandlung der 

Asylbewerber in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Einklang mit den Erfordernissen 

der Charta sowie mit der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK steht. Diese 

Vermutung ist jedoch nicht unwiderleglich. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen 

werden, dass das System in der Praxis auf größere Funktionsstörungen in einem 

bestimmten Mitgliedstaat stößt, so dass eine ernstzunehmende Gefahr besteht, 

dass Asylbewerber bei einer Überstellung in diesen Mitgliedstaat in einer Weise 

behandelt werden, die mit ihren Menschenrechten unvereinbar ist. 

Allerdings berührt nicht jede Verletzung eines Grundrechts durch den zuständigen 

Mitgliedstaat das in der Dublin-II- bzw. Dublin-III-Verordnung niedergelegte Zu¬ 

ständigkeitssystem. Der Europäische Gerichtshof macht deutlich, dass nicht 

weniger als der Daseinsgrund der Union und die Verwirklichung des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, konkret des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems, auf dem Spiel steht (EuGH, Urteil vom 21.12.2011, a.a.O., Rn. 83). 

Das Zuständigkeitssystem ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge¬ 

richtshofs deshalb nur dann auszusetzen, wenn einem Mitgliedstaat aufgrund der 

ihm vorliegenden Informationen nicht unbekannt sein kann, dass systemische 

Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in 

dem an sich zuständigen Mitgliedstaat ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte 

Gründe für die Annahme darstellen, dass der Antragsteller dort Gefahr läuft, einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der 

Grundrechtecharta ausgesetzt zu sein (vgl. zum Ganzen EuGH, Urteil vom 

21.12.2011, a.a.O., Rn. 78 bis Rn. 106). 
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Anhaltspunkte dafür, wann eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 

anzunehmen ist, lassen sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte zu Art. 3 EMRK entnehmen, der mit Art. 4 der Europäischen 

Grundrechtecharta übereinstimmt. In seinem Urteil vom 21. Januar 2011 hat der 

Gerichtshof eine Überstellung nach Griechenland als nicht mit Art. 3 EMRK 

vereinbar angesehen, da die systematische Unterbringung von Asylbewerbern in 

Haftzentren ohne Angabe von Gründen eine weit verbreitete Praxis der 

griechischen Behörden sei. Es gebe auch zahlreiche übereinstimmende Zeugen¬ 

aussagen zu überfüllten Zellen, Schlägen durch Polizisten und unhygienischen 

Bedingungen in dem Haftzentrum neben dem internationalen Flughafen von 

Athen. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer monatelang in extremer Armut 

gelebt habe und außer Stande gewesen sei, für seine Grundbedürfnisse 

- Nahrung, Hygieneartikel und eine Unterkunft - aufzukommen. Er sei über Ab¬ 

hilfemöglichkeiten nicht angemessen informiert worden und habe in der ständigen 

Angst gelebt, angegriffen beziehungsweise überfallen zu werden (Urteil vom 

21.01.2011, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Beschwerde-Nr. 30696/09, 

Rn. 226 und Rn. 254 ff.). 

Der Senat kommt nach Auswertung der vorliegenden Gutachten, Auskünfte und 

Berichte und unter Würdigung des Vortrags des Klägers zu dem Ergebnis, dass 

das italienische Asylsystem nicht an systemischen Mängeln leidet, auf Grund 

derer dem Antragstellers nach seiner Rückführung eine menschenunwürdige Be¬ 

handlung droht (ebenso OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14.11.2013 - 4 L 

44/13 -, OVG Nds, Beschluss vom 30.01.2014 - 4 LA 167/13 - und vom 

02.08.2012 - 4 MC 133/12 -; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 

17.10.2013 - OVG 3 S 40.13 - und vom 24.06.2013 - OVG 7 S 58.13 -; VG 

Oldenburg, Beschluss vom 21.01.2014 - 3 B 6802/13 -; VG Regensburg, 

Beschluss vom 18.12.2013 - RN 6 S 13.30720 -; VG Ansbach, Beschluss vom 

18.09.2013 - An 2 K 13.30675 -; VG Meiningen, Urteil vom 26.06.2013 - 5 K 

20096/13 Me -; VG Lüneburg, Urteil vom 04.06.2013 - 6 A 176/11 - (n.V.); VG 

Augsburg, Beschluss vom 19.12.2012 - Au 6 E 12.30377 -; VG Düsseldorf, 

Beschluss vom 07.09.2012 - 6 L 1480/12.A -; VG Osnabrück, Urteil vom 

02.04.2012 - 5 A 309/11 - (n.V.) a A OVG NRW, Beschluss vom 01.03.2012 - 1 B 

234/12.A -; VG Gießen, Urteil vom 25.11.2013 - 1 K 844/11.GI.A -; VG Schwerin, 
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Beschluss vom 13.11.2013 - 3 B 315/13 As -; VG Frankfurt, Urteil vom 

09.07.2013 - 7 K 560/11.F.A. -; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 

16.05.2013 - 5a L 547/13.A -; VG Köln, Beschluss vom 07.05.2013 - 20 L 

613/13.A, soweit veröffentlicht zitiert nach Juris). 

Italien verfügt über ein planvolles und ausdifferenziertes Asylsystem (a). Dieses 

System leidet zwar an Mängeln (b), nicht aber an systemischen Mängel (c). Das 

gilt auch für Personen mit Schutzstatus (d). 

(a) Zunächst ist festzuhalten, dass Italien über ein planvolles und aus¬ 

differenziertes Aufnahmesystem für Asylbewerber verfügt, das in zwei Phasen ge¬ 

gliedert ist. Nach Stellung des Asylantrags ist die Unterbringung in Aufnahme¬ 

zentren für Asylsuchende, den sogenannten CARA (Centri di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo) vorgesehen. Die maximale Aufenthaltsdauer dort soll grundsätz¬ 

lich 35 Tage betragen. Daneben gibt es noch Aufnahmeeinrichtungen für 

Migranten, die keine Asylsuchenden sind, die so genannten CDA (Centri di 

Accoglienza). Diese werden in der Praxis ebenfalls für die Erstaufnahme von 

Asylsuchenden verwendet. In der zweiten Phase sollen die Antragsteller in einer 

Einrichtung des Aufnahmesystems SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati) untergebracht werden. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk 

von Unterkünften, das auf einer Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium, 

den Gemeinden und verschiedenen NGOs basiert. Die SPRAR-Projekte umfassen 

nicht nur eine Wohnmöglichkeit, sondern ein indiviualisiertes Integrationsprojekt 

mit Sprachkursen, Berufsbildung und Unterstützung bei der Arbeitssuche. Die 

Aufenthaltsdauer im einem SPRAR beträgt normalerweise 6 Monate und kann bis 

zu einem Jahr verlängert werden (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Italien: 

Aufnahmebedingungen, Oktober 2013, S. 22 ff.). 

Endet das Asylverfahren mit der Zuerkennung eines Schutzstatus, werden den 

Schutzsuchenden Aufenthaltsberechtigungen („permessi die soggiorno") ausge¬ 

stellt. Danach genießen sie in Italien formal dieselben Rechte wie italienische 

Staatsangehörige. Sie haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt und kostenfreien 

Zugang zu allen öffentlichen medizinischen Leistungen (Auskunft des Auswärtigen 

Amtes an VG Freiburg vom 11.07.2012). In den Erstaufnahmeeinrichtungen 

werden sie nicht mehr aufgenommen. In Einrichtungen des SPRAR können sie 
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Unterkunft finden, sofern sie die vorgesehene maximale Aufenthaltsdauer noch 

nicht ausgeschöpft haben und ein Platz frei ist (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 

Italien: Aufnahmebedingungen, Oktober 2013, S. 22 und S. 25; borderline-europe 

e.V., Gutachten zum Beweisbeschluss des VG Braunschweig vom 28.09.2012, 

S. 50). 

(b) In der Praxis litt - und leidet - das italienische Aufnahmesystem an Mängeln. 

Die Berichtslage zeigt übereinstimmen, dass es insbesondere auf die sehr hohen 

Antragszahlen in den Jahren 2008 und 2011 nicht ausreichend vorbereitet war 

(Bethke & Bender, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien - Bericht über die 

Recherchereise nach Rom und Turin im Oktober 2010 -; Schweizer Flüchtlings-

hilfe/Juss-Buss: Situation von Asylsuchenden, Flüchtlingen und „Dublin-Rück

kehrern", Bericht vom Mai 2011; borderline-europe/Judith Gleitze: Zur Lage von 

Asylsuchenden und „Dublin-Rückkehrern", Stellungnahme vom Dezember 2012; 

Auskunft des Auswärtigen Amtes an VG Darmstadt vom 29.11.2011 und an VG 

Braunschweig vom 09.12.2011). In der Folge verlängerten sich die 

Verfahrenszeiten deutlich über die vorgesehenen Fristen hinaus. Die zeitliche 

Lücke zwischen der Stellung des Asylantrags und dessen formeller Registrierung 

(verbalizzazione) führte zu der Gefahr der Obdachlosigkeit, da in der Praxis 

Zugang zu den Erstaufnahmeeinrichtungen erst ab dem Zeitpunkt der 

Registrierung gewährt wurde (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Italien: 

Aufnahmebedingungen, Oktober 2013, S. 12). Zudem waren die Auf¬ 

nahmekapazitäten der staatlicherseits zur Verfügung gestellten Plätze überlastet. 

Für Personen mit Schutzstatus bedeutete dies, dass sie Schwierigkeiten hatten, 

im SPRAR-Aufnahmesystem unterzukommen, auch wenn sie die maximale Ver¬ 

weildauer noch nicht ausgeschöpft hatten. Hinzu kam die wirtschaftliche 

schwierige Lage, in der sich auch Italien nach der Wirtschaftskrise befand und 

noch befindet. Nach den Informationen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe lebt 

vor allem in Rom eine ganz erhebliche Zahl von Asylbewerbern und Personen mit 

Schutzstatus (die Schätzungen sprechen von 1.200 bis 1.700) in Slums oder 

besetzten Häusern (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, a.a.O., S. 36). 

(c) Diese Mängel begründen aber keine systemischen Mängel im oben darge¬ 

stellten Sinne. Dabei versteht der Senat unter systemischen Mängeln solche, die 
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entweder bereits im System selbst angelegt sind und von denen Asylbewerber 

oder bestimmte Gruppen von Asylbewerbern deshalb nicht zufällig und im 

Einzelfall, sondern vorhersehbar betroffen sind oder aber tatsächliche Umstände, 

die dazu führen, dass ein in der Theorie nicht zu beanstandendes 

Aufnahmesystem faktisch in weiten Teilen funktionsunfähig wird. Nach Aus¬ 

wertung der vorliegenden Auskünfte kommt der Senat zu der Überzeugung, dass 

die systembedingten Missstände von den italienischen Behörden angegangen 

werden und sich die Situation deshalb verbessert hat und aller Voraussicht nach 

weiter verbessern wird. Außerdem ist festzustellen, dass die Zustände punktuell, 

aber nicht flächendeckend unzureichend sind, so dass nicht davon gesprochen 

werden kann, dass das Asyl- und Aufnahmesystem faktisch außer Kraft gesetzt 

ist. 

Ein im System angelegter Mangel ist die Tatsache, dass der Zugang zum Erstauf¬ 

nahmesystem offensichtlich von der Registrierung (verbalizzazione) abhängt und 

dies bei einer Verzögerung des Verfahrens zur Obdachlosigkeit führen kann. 

Allerdings hat das italienische Innenministerium in der ersten Jahreshälfte 2013 

eine Weisung herausgegeben, wonach die Registrierung zeitlich mit der Asylge¬ 

suchstellung zusammenfallen soll (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, 

S. 12). Auch die Überlastung des Aufnahmesystems nimmt Italien nicht tatenlos 

hin. Auf die hohen Asylbewerberzahlen im Jahr 2011 reagierte das Land zunächst 

mit einem Notstandskonzept, bei dem unter Führung des Zivilschutzes (Protezione 

Civile) Aufnahmestrukturen in der Größenordnung von 26.000 Plätzen be¬ 

reitgestellt wurden (Auskunft des Auswärtigen Amtes an das OVG Sachsen-Anhalt 

vom 21.01.2013; UNHCR an VG Braunschweig, S. 3; Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, S. 9). Daneben wurden und werden die Plätze, die 

im SPRAR-Projekt zur Verfügung stehen, in erheblichem Umfang aufgestockt 

(siehe zur Bedeutung dieser Plätze für das Aufnahmesystem den Report von Nils 

Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 18.09.2012, 

Abs. 152). Standen ursprünglich 3.000 Plätze zur Verfügung, waren es Anfang 

Juni 2013 bereits 4.800 Plätze, wobei hierzu auch bereits vorhandene Unter¬ 

kunftsplätze gezählt wurden, die um die im SPRAR-System vorgesehen Integra¬ 

tionsleistungen ergänzt wurden. Aufgrund eines im September 2013 erlassenen 

Dekrets des Innenministeriums soll die Kapazität im Zeitraum 2014 bis 2016 

- 15 -



- 15 -

nochmals auf insgesamt 16.000 Plätze erhöht werden (Schweizerische Flücht¬ 

lingshilfe, Oktober 2013, S. 22). Außerdem wurde ein neues Informatiksystem 

„Vestanet" eingeführt, das ebenfalls zu einer Verbesserung des Verfahrens bei¬ 

tragen soll (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, S. 12). In seiner Ant¬ 

wort an das Verwaltungsgericht Braunschweig vom 24. April 2012 hat der Hohe 

Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ausdrücklich anerkannt, dass in den 

letzten Jahren Verbesserungen des Aufnahmesystems stattgefunden haben. 

Gleiches gilt für die Auskunft des Auswärtige Amtes vom 21. Januar 2013 an das 

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt. 

Der Senat geht außerdem davon aus, dass die aufgezeigten Missstände in 

bestimmten Städten und Regionen auftreten, die Funktionsfähigkeit des Asyl- und 

Aufnahmesystems aber nicht insgesamt in Frage stellen. Es liegt in der Natur der 

Sache, dass Aufklärungsreisen die Problemschwerpunkte in den Blick nehmen (so 

ausdrücklich der Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe mit Schwerpunkt 

Rom und Mailand, S. 1; in der Sache nicht anders der Bericht von Maria Bethke & 

Dominik Bender mit Schwerpunkt Rom und Turin; Gutachten von borderline-

europe e.V. mit Schwerpunkt Rom und Sizilien). Diese Situationen sind aber nicht 

ohne Weiteres verallgemeinerbar. So geht der UNHCR, dessen Dokumente bei 

der Auslegung unionsrechtlicher Vorschriften von besonderer Relevanz sind (vgl. 

EuGH, Urteil vom 30.05.2013 - C-528/11 - Rn. 44), in seiner Antwort an das 

Verwaltungsgericht Braunschweig davon aus, dass die CARA, CDA und SPRAR-

Projekte in der Lage sind, dem Aufnahmebedarf einer signifikanten Anzahl an 

Asylsuchenden nachzukommen (UNHCR an VG Braunschweig vom 24. April 

2012, S. 3). Anders als im Falle Griechenlands oder jüngst Bulgariens (UNHCR 

Briefing Notes vom 03.01.2014) hat der UNHCR bislang in keiner seiner 

Stellungnahmen eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten ausgesprochen, Über¬ 

stellungen nach Italien nicht mehr vorzunehmen (siehe zuletzt UNHCR, 

Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy, July 2013). 

Auch die Auskünfte des Auswärtigen Amtes sprechen gegen die Annahme eines 

systemischen Mangels des italienischen Asylsystems. Sie basieren auf laufenden 

Gesprächen der Botschaft Rom mit dem italienischen Flüchtlingsrat CIR und 

UNHCR in Rom, grenzpolizeilicher Verbindungsbeamter der Bundespolizei im 

italienischen Innenministerium, Präsentationen des italienischen 
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Innenministeriums und des statistischen Landesamtes ISTAT, Kontakten zu nicht

staatlichen karitativen Organisationen sowie Informationen des SPRAR und sind 

daher geeignet, einen Überblick über die Situation im Land zu geben. Nach der 

Auskunft an das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt konnten 

seinerzeit (Januar 2013) alle Asylbewerber und Flüchtlinge in öffentlichen Zentren 

untergebracht werden. Gegebenenfalls gebe es lokale und regionale Überbe¬ 

legungen, italienweit seien aber genügen Plätze vorhanden. Insbesondere in 

Norditalien seien die Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Zusätzlich zu den staat¬ 

lichen/öffentlichen Einrichtungen gebe es kommunale und karitative Einrichtungen, 

so dass meist ein Unterbringungsplatz in der Nähe gefunden werden könne. Es 

sei nicht davon auszugehen, dass Personen, die in den staatlichen 

Aufnahmeeinrichtungen und staatlichen Unterkünften keinen Platz fänden, 

regelmäßig oder überwiegend obdachlos auf der Straße oder in Elendsquartieren 

leben müssten. 

(d) Mit Blick auf den hier vorliegenden Fall ist weiter festzuhalten, dass sich aus 

der Auskunftslage auch keine systemischen Mängel für Personen ergeben, denen 

bereits ein Schutzstatus zugesprochen wurde. Die mit der Anerkennung 

verbundene Erteilung eines Aufenthaltsrechts (permession di soggiorno) bedeutet 

in der Praxis, dass sich die Personen mit Schutzstatus grundsätzlich selbst um 

eine Unterkunft und eine Arbeit kümmern müssen. Sie können nicht mehr in 

CARA unterkommen, da diese nur Asylbewerbern offenstehen. Sie können sich 

aber für Plätze im SPRAR-System bewerben, sofern sie die maximale 

Verweildauer noch nicht überschritten haben. Tatsächlich wird eine große Zahl der 

Plätze im SPRAR-System von Personen mit Schutzstatus belegt. Allerdings be¬ 

stehen zum Teil lange Wartezeiten (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 

2013, S. 22). Hier dürfte die geplante Ausweitung der SPRAR-Plätze eine 

deutliche Entlastung bringen. Daneben bieten die Gemeinden Unterkünfte an. 

Jedenfalls in Rom betrug die durchschnittliche Wartezeit auf einen solchen Platz 

allerdings drei Monate und in Mailand einen bis drei Monate (Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, S. 27 und S. 30). Schließlich können sich Personen 

mit Schutzstatus, die keine Unterkunft finden, an kirchliche Organisationen und 

Nichtregierungsorganisationen wie die Caritas oder das Consiglio Italiano per i 

Rifugiati wenden (Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 21.01.2013 an das OVG 
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des Landes Sachsen-Anhalt). Verlässliche Zahlen, wie viele Schutzberechtigte 

von keiner dieser Möglichkeiten Gebrauch machen können und letztlich obdachlos 

werden, fehlen. Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes ist im Regelfall oder gar 

überwiegend aber nicht davon auszugehen, dass Flüchtlinge in Italien be¬ 

ziehungsweise Rückkehrer nach der Dublin-II-Verordnung dort unter Verhältnissen 

leben müssen, welche man gemeinhin als „Dahinvegetieren am Rande des 

Existenzminimums (Betteln, Leben auf der Straße etc.)" bezeichnen könne. 

Hierbei handle es sich eher um Einzelfälle (Auswärtiges Amtes an OVG Sachsen¬ 

Anhalt vom 21.01.2013). 

In Italien gibt es auch für italienische Staatsangehörige kein national garantiertes 

Recht auf Fürsorgeleistungen zur Lebensunterhaltssicherung vor dem 65. 

Lebensjahr. Die Zuständigkeit für die Festsetzung von Sozialhilfeleistungen liegt 

grundsätzlich im Kompetenzbereich der Regionen. In bestimmten Regionen wird 

die Höhe des Sozialgeldes durch die Kommune festgesetzt. Öffentliche Fürsorge¬ 

leistungen weisen daher deutliche Unterschiede je nach regionaler und 

kommunaler Finanzkraft auf (Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern 

im vorliegenden Fall; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 2013, S. 48). 

Auch wenn sich die Situation damit deutlich schlechter und unsicherer darstellt als 

in der Bundesrepublik Deutschland, begründet dies für sich genommen keinen 

systemischen Mangel. Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aus¬ 

drücklich festgehalten, dass Art. 3 EMRK die Vertragsparteien nicht verpflichte, 

jede Person innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs mit einem Obdach zu 

versorgen. Die Norm enthalte auch keine allgemeine Pflicht, Flüchtlingen 

finanzielle Unterstützung zu bieten, um ihnen einen bestimmen Lebensstandard 

zu bieten. Ausländer, die von einer Ausweisung betroffen seien, gewähre die Kon¬ 

vention grundsätzlich keinen Anspruch mit dem Ziel, im Hoheitsgebiet des Ver¬ 

tragsstaates zu verbleiben, um dort weiterhin von medizinischer, sozialer oder 

anderweitiger Unterstützung oder Leistung zu profitieren, die vom ausweisenden 

Staat zur Verfügung gestellt werde. Wenn keine außergewöhnlichen zwingenden 

humanitären Gründe vorlägen, die gegen eine Ausweisung sprächen, sei allein die 

Tatsache, dass die wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse des Antrag¬ 

stellers bedeutend geschmälert würden, falls er oder sie ausgewiesen würde, nicht 
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ausreichend, einen Verstoß gegen Art. 3 EMR zu begründen (Beschluss vom 

02.04.2013, Mohammed Hussein u.a. gegen Niederlande und Italien, a.a.O. 

Rn. 70 f.). 

Keine systematischen Mängel bestehen schließlich auch im Hinblick auf den 

Zugang zum Gesundheitssystem. Personen mit Schutzstatus sind in Fragen der 

Gesundheitsversorgung den italienischen Staatsbürgern gleichgestellt. Die 

Anmeldung beim Nationalen Gesundheitsdienst ermöglicht die Ausstellung eines 

Gesundheitsausweises, der zur Behandlung bei einem praktischen Arzt, 

Kinderarzt, in Ambulanzen und zur Aufnahme in ein Krankenhaus berechtigt. 

Hierzu benötigen Schutzberechtigte den Aufenthaltstitel, die Steuernummer sowie 

eine feste Adresse. Personen ohne festen Wohnsitz können sich zumindest in 

Rom unter Sammeladressen karitativer Einrichtungen melden, die von den 

Behörden akzeptiert werden. Eine aktuelle Vereinbarung zwischen der 

italienischen Zentralregierung und den Regionen garantiert die Not- und 

Grundversorgung auch von Personen, die sich illegal im Land aufhalten. Die 

Notambulanz ist für alle Personen in Italien kostenfrei (Auswärtiges Amt an OVG 

des Landes Sachsen-Anhalt vom 21.01.2013). 

(e) Die Einschätzung, dass das italienische Asylsystem nicht an systemischen 

Mängeln leidet, wird durch die jüngere Rechtsprechung des Gerichtshofs für 

Menschenrechte bestätigt. In seinem Beschluss vom 2. April 2013 hat er die 

Überstellung der dortigen Beschwerdeführerin, der - wie dem Kläger - in Italien 

bereits ein Schutzstatus zugesprochen worden war, mit Art. 3 EMRK für vereinbar 

gehalten. Dabei hat er - neben der konkreten Situation der Antragstellerin - eine 

Vielzahl von Stellungnahmen sowie Berichten von Regierungs- und Nichtre¬ 

gierungsorganisationen über die generelle Situation in Italien ausgewertet. Er 

kommt nach ausführlicher Würdigung der festzustellenden Mängel - und 

keineswegs nur unter Bezug auf den ihm vorgelegten konkreten Sachverhalt - zu 

dem Schluss, dass die allgemeine Situation und die Lebensbedingungen in Italien 

für Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge und Ausländer, die aus Gründen des 

internationalen Schutzes oder zu humanitären Zwecken eine Aufenthaltserlaubnis 

erhalten haben, kein systemisches Versagen der Hilfs- und Unterstützungsmaß¬ 

nahmen für Asylbewerber als Mitglieder einer besonders schutzbedürftigen Per-
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sonengruppe aufzeigen (Beschluss vom 02.04.2013, Mohammed Hussein u.a. 

gegen Niederlande und Italien, Rn. 70 ff., in Teilen übersetzt von Wischrath, ZAR 

2013, 336, besprochen von Thym in ZAR 2013, 331; siehe auch Hailbronner, 

AuslR, Dezember 2013, § 34a Rn. 29 f.; ebenso Beschluss vom 18.06.2013, 

Halimi gegen Österreich und Italien, Rn. 68, in Teilen übersetzt von Wischrath, 

ZAR 2013, 338). Diese Einschätzung hat er jüngst nochmals ausdrücklich 

bestätigt (Beschluss vom 10.09.2013 - Nr. 2314/10 -, Hussein Diirshi u.a. gegen 

Niederlande und Italien, zitiert nach HUDOC). 

(f) Es sind auch keine besonderen Umstände des Einzelfalles ersichtlich, die be¬ 

fürchten ließen, dass gerade dem Kläger in Italien eine mit Art. 4 der Grund¬ 

rechtecharta nicht vereinbare Behandlung drohen würde. Er leidet insbesondere 

nicht an außerordentlich schweren oder seltenen Krankheiten, deren Behandlung 

in Italien nicht möglich erschiene. Nach seiner Schilderung bekam er in Italien in 

Notfallsituationen zumindest Schmerzmittel verabreicht. Die Probleme bei einer 

weiterführenden Behandlung resultierten offenbar daraus, dass er mangels festen 

Wohnsitzes keine Gesundheitskarte beantragt hat. Dem hätte der Kläger nach der 

Auskunftslage aber zumindest in Rom dadurch abhelfen können, dass er sich bei 

einer gemeinnützigen Organisation eine fiktive Meldeadresse hätte geben lassen. 

Aus den Angaben des Klägers lässt sich außerdem schließen, dass er noch 

keinen Platz im SPRAR-System beansprucht hat. Damit steht ihm nach seiner 

Rückkehr die Möglichkeit offen, sich für einen solchen Platz zu bewerben. Auf die 

von dem Kläger zuletzt aufgeworfene Frage, ob die Auskunft des Auswärtigen 

Amtes an das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt vom 21. August 2013 

zutrifft, nach der alle im Rahmen der Dublin-Verordnung zurückgeführten 

Personen von der Questura in eine Unterkunft verteilt werden, kommt es in 

diesem Zusammenhang nicht an. Diese Auskunft dürfte sich auf Personen ohne 

Schutzstatus bezogen haben, die - wie oben dargestellt - ohnehin einem anderen 

Aufnahmeregime unterfallen. 

III. Die Abschiebungsanordnung ist nicht zu beanstanden. Rechtsgrundlage ist 

§ 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG. Nach dieser Vorschrift ordnet das Bundesamt die 

Abschiebung in einen nach § 27a AsylVfG zuständigen Staat an, sobald feststeht, 

dass sie durchgeführt werden kann. Dies ist der Fall, nachdem Italien seine Zu-

- 20 -



- 20 -

ständigkeit akzeptiert hat und der Abschiebung keine relevanten Hindernisgründe 

entgegenstehen. 

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO; Gerichtskosten 

werden gemäß § 83b AsylVfG nicht erhoben. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten folgt aus §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung. 

Die Revision war nicht zuzulassen, da Gründe der in § 132 Abs. 2 VwGO 

genannten Art nicht vorliegen. Streitentscheidend ist vorliegend die Würdigung der 

tatsächlichen Umstände in Italien. 
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